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,,Das doppelte Qualitätsproblem des Berufsausbilungs-
vertrages« 

Antrittsvorlesung, gehalten am 28. Mai 2003 vor der 
Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität 

zu Kiel 

Spectabilis, hohe Fakultät, sehr geehrte Damen und 
Herren, 

1. Problemstellung und Argumentationsgang 
In diesem Jahr geht - mehr denn je - die Sorge um, ob 

allen .ausbildungsfähigen und -willigen" Jugendlichen ein 
Ausbildungsplatz geboten werden kann, denn im Monat 
März suchten noch 140.000 Schulabgänger einen solchen. 
In der berufsbildungspolitischen Diskussion überlagert das 
quantitative Ungleichgewicht auf dem Ausbildungsmarkt das 
Problem der Ausbildungsqualität fast vollständig. Ursache 
ist die anhaltende Lehrstellenknappheit. Mit Ausnahme der 
Jahre 2000 und 2001 , in denen der Markt rechnerisch aus-
geglichen war, gibt es seit 1996 ein bundesweites Defizit an 
Ausbildungsplätzen, von regionalen Marktungleichgewichten 
ganz zu schweigen. Bildungspolitiker sind immer wieder be-
reit , Qualitätseinbußen zu akzeptieren, um die Angebotslü-
cke zu schließen. Doch kann - zumal auf dem Ausbildungs-
markt - sinkende Qualität zu steigender Quantität führen? 
Es ist höchste Zeit, sich wieder Qualitätsfragen zuzuwen-
den, damit berufspädagogische Standards nicht völlig sinn-
los geopfert werden. 

Welchen Einfluss hat also die Qualität der auf dem Aus-
bildungsmarkt gehandelten Güter auf die Entwicklung von 
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Angebot und Nachfrage? Unser Wissen über dieses Ver-
hältnis ist dürftig. Mein Vortrag stößt in ein weitgehend un-
beschriebenes Terrain vor - mit allen Vorzügen und Nach-
teilen eines solchen Vorgehens. 

Als Berufs- und Wirtschaftspädagoge ist man gelegent-
lich gut beraten, die ökonomischen Bezugswissenschaften 
zu befragen, zumal wenn es um Markt, Angebot und Nach-
frage geht. Ich bemühe heute jedoch nicht - was nahelie-
gend wäre - die neoklassische Marktgleichgewichtstheorie, 
denn sie kennt gar kein Qualitätsproblem. Ich orientiere 
mich vielmehr in der Neuen lnstitutionenökonomik, weil für 
sie das „Denken in Verträgen" zentral ist. Mit ihrer Hilfe wer-
den die aus dem Ausbildungsvertrag resultierenden Pflich-
ten analysiert. Den Zugang zum (doppelten) Qualitätsprob-
lem auf dem Ausbildungsmarkt soll demnach eine Analyse 
des Berufsausbildungsvertrages liefern, denn dessen Ab-
schluss ist es, wonach Schulabgänger und Ausbildungsbe-
triebe gleichermaßen streben. Ohne Ausbildungsvertrag 
bleibt ihnen der Eintritt verwehrt. Für die Unternehmen geht 
es um nicht weniger als um die Ausbildung von qualifizier-
tem Personal. 

Als Analyseinstrumente dienen mir eine Typologie von 
Informationsasymmetrien sowie das Konstrukt des relationa-
len, unvollständigen Vertrages. 

2. Analyse des Berufsausbildungsvertrages 

2.1 Der (eingeschränkte) Bereich der Vertragsfreiheit 
Wer einen Ausbildungsvertrag schließt, geht damit weit-

reichende, der freien Disposition entzogene Verpflichtungen 
ein. Die Ausbildungsziele und -inhalte sind durch die Ausbil-
dungsordnung und das Berufsbildungsgesetz verbindlich 
normiert - und zwar im Sinne pädagogischer Mindeststan-

3 



dards der Ausbildungsqualität. Auf dem Ausbildungsmarkt 
herrscht eine zwar eingeschränkte, aber angesichts der 
weitreichenden Folgen durchaus rege genutzte Vertragsfrei-
heit. 

Erstens haben Schulabgänger ebenso wie Unternehmen 
die Freiheit, überhaupt einen Ausbildungsvertrag abzu-
schließen. Sie können vor Vertragsabschluss kalkulie-
ren, ob dies für sie vorteilhaft ist. Weil immer mehr Un-
ternehmen sich diese Freiheit nehmen, entsteht ja gera-
de die Angebotslücke. 

Zweitens kann der Ausbildungsberuf gewählt werden. 
Der Berufswahlprozess der Schulabgänger ist vielfach 
untersucht. Doch haben auch die Ausbildungsbetriebe -
je nach ihrer Eignung - die Wahl zwischen verschiede-
nen Ausbildungsberufen. Sofern die Berufe das Interes-
se unterschiedlicher Qualitätssegmente unter den Schul-
abgängern auf sich ziehen, können sie bestimmte Beru-
fe unter Qualitätsgesichtspunkten präferieren. 

Drittens ist die Wahl des Vertragspartners freigestellt. 
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Auf die Qualität des Vertragspartners lege ich heute 
meinen Schwerpunkt. Die Möglichkeiten der Vertrags-
partnerwahl anhand von Qualitätsmaßstäben sind aller-
dings ungleich verteilt Die Schulabgänger stützen ihre 
Auswahl überwiegend auf Informationen, die durch un-
systematische Verfahren gewonnen sowie durch subjek-
tive Wahrnehmungen gefiltert und gegebenenfalls ge-
trübt wurden. Dagegen sind in Unternehmen mit einem 
spezialisierten Ausbildungswesen systematische Analy-
sen der Bewerbungsunterlagen üblich; ebenso der Ein-
satz eignungsdiagnostischer Tests. Mit diesen Selekti-
onsinstrumenten wird der Wettbewerb der Betriebe um 
gute Qualität unter den Bewerbern ausgetragen. Der 
ökonomische Fachbegriff dazu lautet: Screening. 



Ich untersuche die Pflichten aus dem Ausbildungs-
vertrag im Felgenden daraufhin, ob zwischen den Vertrags-
partnern Informationsasymmetrien bezüglich qualitätsrele-
vanter Daten existieren können. 

2.2 Eine Typologie der Informationsasymmetrien zwi-
schen Anbietern und Nachfragern 

Manfred Tietzel hat mögliche Informationsasymmetrien 
zwischen Anbietern und Nachfragern systematisiert. Er plat-
ziert sechs idealtypische Güterarten auf einem Kontinuum, 
das links durch die vollkommene, symmetrische Information 
begrenzt wird und rechts durch die unvollkommene, asym-
metrische Information. 

Den linken Pol des Kontinuums besetzt das »neo-
klassische Gut«. Bei diesen Gütern verfügen die Anbieter 
und Nachfrager gleichermaßen über die Kenntnis aller rele-
vanten Gutseigenschaften. Unkenntnis oder gar Irrtümer 
bezüglich der Güterqualitäten kommen bei solchen Gütern 
nicht vor. Je weiter man auf dem Kontinuum nach rechts 
geht, um so unvollkommener ist die Information der Nach-
frager über die relevanten Güterqualitäten. Dem neoklassi-
schen Gut am nächsten kommt das »Suchgut«. Bei dieser 
Güterart können alle relevanten Qualitätsinformationen im-
merhin noch vor Vertragsschluss ermittelt werden. Bei 
»Erfahrungsgütern« erschließen sich dem Nachfrager die 
Qualitätseigenschaften dagegen erst bei oder nach längerer 
lngebrauchnahme. Bei »Vertrauensgütern« ist nicht einmal 
dies der Fall. Die Feststellung der relevanten Gutseigen-
schaften ist bei Vertrauensgütern - wenn überhaupt, so -
nur durch aufwendige Testverfahren oder auf der Grundlage 
von expertenhaftem Fachwissen möglich. Bei Vertrauensgü-
tern müssen die Nachfrager den Angaben von Anbietern 
oder Experten Glauben schenken. 
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Tietzel geht über diese weithin anerkannten Gutskate-
gorien hinaus und erweitert das Kontinuum um »Potemkin-
Güter« und »Placebos«. Diese Güterarten werden hier für 
die Analyse nicht benötigt und daher nicht behandelt. Ihr 
Erkenntniswert wäre ohnehin erst noch zu prüfen. 

Vollkommene, 
symmetrische 
Information 

Suchgut 

Neoklassisches 
Gut 

Erfahrungs-
gut 

Vertrauens-
gut 

Unvollkommene, 
asymmetrische 

Information 

Placebo 

Typologie der Informationsasymmetrie zwischen Anbie-
ter und Nachfrager 
Quellen: nach Tietzel 1989 und Tietzel I Weber 1991 

2.3 Klassische und relationale, vollstandige und un-
vollstandige Vertrage 

Bei der Analyse des Berufsausbildungsvertrages ist 
noch die Unterscheidung klassischer und relationaler Verträ-
ge zu beachten. 

Viele Güter, die auf Märkten gehandelt werden, sind 
Gegenstand einfacher Austauschverträge, die die Vertrags-
partner nur punktuell binden. Arbeits-, Miet- oder Eheverträ-
ge begründen allerdings relativ dauerhafte vertragliche Bin-
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dungen. Sie werden als relationale Verträge bezeichnet. 
Auch der Ausbildungsvertrag begründet ein zeitlich relativ 
dauerhaftes Ausbildungsverhältnis. 

Ein relationaler Vertrag unterscheidet sich von einem 
klassischen Vertrag durch seine konstitutive Unvollständig-
keit. Relationale Verträge enthalten nicht für alle denkbaren 
Situationen Bestimmungen, auf die sich die Vertragspartner 
bereits vor Vertragsabschluss geeinigt haben. Damit kommt 
die Erwartungsunsicherheit ins Spiel. Tritt eine nicht vorher-
bestimmte Situation ein, ist das Handeln der Vertragspartner 
nicht durch den Vertragsinhalt bestimmt. Ob und wie der 
Vertragspartner den Verhaltensanforderungen entsprechen 
wird, ist ungewiss. 

Die Unvollständigkeit relationaler Verträge rührt nicht 
daher, dass nicht alle Situationen vorhersehbar sind, die 
sich während der Dauer des Vertragsverhältnisses ergeben 
können. Sie rührt daher, dass es zu kostenträchtig wäre, für 
alle vorhersehbaren Situationen Verhaltensregeln auszu-
handeln. 

Relationale Verträge begründen ein- oder wechselseiti-
ge Abhängigkeiten, welche die Partner ausbeutbar machen. 
Dies lässt rationale Akteure gegebenenfalls vor dem Einge-
hen einer solchen dauerhaften vertraglichen Beziehung zu-
rückschrecken. Für das Zustandekommen von relationalen 
Verträgen ist daher die Identität (Qualität) des Vertragspart-
ners von entscheidender Bedeutung. Bei klassischen Ver-
trägen sind die Partner dagegen beliebig austauschbar (vgl. 
dazu das Schaubild auf der nächsten Seite). 

Soweit in aller Kürze zu den Analyseinstrumenten, die 
auf die Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag anzuwenden 
sind. Ich beginne mit einer Auswahl aus den Pflichten des 
Auszubildenden. 
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Klassische Vertrage Retatlonale Vertrage 

0 unktueller Leistungstausch H Dauerhaftes Vertragsver-
hältnis 

!Umfassend, vollständig H lückenhaft, unvollständig 

Leistung und Gegenleistung H 
Das Handeln der Vertrags-

werden für alle Eventualitä- partner ist ex ante nicht voll-
ständig durch den Vertrag en ex ante festgelegt bestimmt. 

Vertragspartner sind bei spe- H Identität {Qualität) der Ver-
z1f1zierter Leistung aus- tragspartner 1st erfüllungs-
• auschbar. bedeutsam . 

Gegenüberstellung der wichtigsten Merkmale klassischer 
und relationaler Verträge 

3. Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag 

3.1 Die Pflichten des Auszubildenden 
Die Hauptpflicht des Auszubildenden besteht in dem 

Bemühen, die Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die 
erforderlich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Das 
Ausbildungsziel besteht in dem Erwerb einer breit ange-
legten beruflichen Grundbildung, einer beruflichen Fachbil-
dung sowie der erforderlichen Berufserfahrungen. ökono-
misch gesehen ist dies eine vertragliche Pflicht zur Mitwir-
kung am Aufbau des eigenen Humankapitals Zu beachten 
1st, dass der Auszubildende nicht auf den Erfolg, sondern 
auf das Bemühen verpflichtet 1st. Aus der Sicht des Betne-
bes ist jedoch der Erfolg der Lernbemühungen maßgeblich, 
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weil sich nur dann eine Investition in Humanvermögen er-
gibt, die bereits während, insbesondere aber nach der Aus-
bildung einen Return on Investment erbringen kann. Zudem: 
Erst der Lernerfolg entbindet den Ausbildenden von seiner 
Pflicht, sich um die Herbeiführung dieses Erfolges zu bemü-
hen. 

Wer Verträge schließt, achtet gemeinhin darauf, ob der 
andere seine Pflicht vertragsgemäß erfüllt, um gegebenen-
falls auch seine Leistung zurückzuhalten oder zurückzufor-
dern. Und er dokumentiert, dass er seine Pflichten erfüllt 
hat, damit er die vereinbarte Gegenleistung einfordern oder 
gar einklagen kann. 

Doch die Erfüllung dieser Pflicht ist im Zweifelsfall ge-
genüber dem Betrieb kaum nachweisbar. Dass er sich be-
müht, kann ein Auszubildender beteuern, aber nicht bewei-
sen. Diese Vertragspflicht hat demnach den Charakter eines 
Vertrauensgutes. Umgekehrt könnte der Ausbildungsbetrieb 
einen Vertragsverstoß kaum nachweisen, es sei denn es 
handelte sich um offensichtliche Formen der Lern- und Ar-
beitsverweigerung. 

Die Vertrauensguteigenschaft dieser Vertragspflicht 
paart sich mit einer bemerkenswerten Konsequenz bei ei-
nem Vertragsverstoß: Kommt der Auszubildende seiner 
Pflicht nicht oder nur schlecht nach, so kann der Ausbilden-
de seine Gegenleistung nicht etwa einschränken, er muss 
sie vielmehr intensivieren. Auf mangelnde Leistungen eben-
so wie auf persönliches Fehlverhalten dürfen Ausbildende 
nicht nur mit Sanktionen reagieren, sie müssen auch und 
vor allem pädagogische Maßnahmen ergreifen. Wo sonst 
findet man eine solche Vertragskonstellation im Privatrecht? 
Diese Problematik der Vertragskonstellation wird aber da-
durch entschärft, dass die Erfüllung der Vertragspflicht mit 
dem Eigeninteresse des Auszubildenden zusammenfällt. 
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Von besonderer Relevanz für den Ausbildungsbetrieb 
ist die Weisungsgebundenheit des Auszubildenden. Da die 
duale Berufsausbildung eine Integration von Arbeits- und 
Lernprozessen impliziert, eröffnet dies dem Ausbildenden 
die Möglichkeit den Auszubildenden Tätigkeiten anzuwei-
sen, die neben dem Lernerfolg auch einen produktiven 
Beitrag zum Betriebsergebnis bringen. Einschlägigen Un-
tersuchungen zufolge fallen dennoch mehrheitlich Netto-
kosten für die Betriebe an. Dies ist nicht zuletzt der ver-
traglichen Einschränkung geschuldet, dass die Weisungs-
gebundenheit der Auszubildenden sich lediglich auf Wei-
sungen erstreckt, die „im Rahmen der Berufsausbildung" 
erteilt werden, deren Zweck ausgeführt wurde. Das Ausbil-
dungsverhältnis ist eben kein Arbeitsverhältnis. Juristisch 
gesehen ist es mehr Erziehungsverhältnis als Arbeitsver-
hältnis. 

ökonomisch muss man das Berufsausbildungs-
verhältnis als Erziehungsverhältnis anders rekonstruieren 
als das Principal-Agent-Problem im Arbeitsverhältnis. Beim 
Arbeitsvertrag ist der Arbeitgeber der Prinzipal und der Ar-
beitnehmer der Agent, der die Interessen des Prinzipals 
verfolgen soll, aber unter Umständen gegenläufige eigene 
Interessen hat. Sofern und soweit das Berufsausbildungs-
verhältnis ein Erziehungsverhältnis 1st, ist jedoch der Aus-
zubildende der Prinzipal und der Ausbildende der Agent. 
Em wiederum bemerkenswertes Ergebnis, das die Frage 
aufwirft, was den Agenten motiviert, in den Dienst dieses 
Prinzipals zu treten 

Die Pflicht zur Teilnahme am Berufsschulunterricht 
und an Prüfungen ist gar eine so schwache Pflicht, dass 
bereits die physische Anwesenheit auszureichen scheint. 
Em Bemühen, die Prüfung zu bestehen, wird nicht aus-
drücklich verlangt Man darf unterstellen, dass Jugendliche 
selbst ein Interesse am Bestehen der Prüfung haben, dass 
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also deren Eigeninteresse mit dem betrieblichen Interesse 
zusammenfällt. Dies ist jedoch nicht unter allen Umständen 
der Fall. Spielen wir gedanklich einmal folgenden Extremfall 
durch, um uns die pädagogische Qualität des privatrechtlich 
eingegangenen Berufsausbildungsverhältnisses deutlich vor 
Augen zu führen. Muss der Auszubildende damit rechnen, 
dass er - zum Beispiel aufgrund der konjunkturellen Lage -
nach der Ausbildung keine Anschlussbeschäftigung findet, so 
könnte er sich von der Überlegung leiten lassen, dass ihm ein 
Nicht-Bestehen der Prüfung den Rechtsanspruch auf Verlän-
gerung des Ausbildungsverhältnisses beschert. Bis zur 
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung könnte er mit der 
Ausbildungsvergütung des vierten Ausbildungsjahres und mit 
weiteren Investitionen in sein Humankapital rechnen. Der 
Ausbildungsbetrieb haftet sozusagen für den Vertragsverstoß 
des Auszubildenden. Dies ist ein Beispiel für die Ausbeutbar-
keit der Vertragspartner bei relationalen Verträgen. 

Am ehesten dürften leistungsschwächere Auszubildende 
vor diese Entscheidungssituation gestellt sein, weil ihre Be-
schäftigungschance vergleichsweise schlecht ist. Dies ist 
zugleich diejenige Gruppe, bei der ein absichtlich herbei-
geführter Misserfolg in der Prüfung am wenigsten überra-
schen würde, das heißt bei der der Vertragspartner am we-
nigsten der Verdacht der Manipulation hegen würde. ökono-
misch gesehen handelt es sich hier um einen Fall von Moral 
Hazard. Die von ökonomischer Seite vorgeschlagene Lösung 
dieses Problemtyps besteht in der Änderung der Anreizstruk-
tur. Weil die Anreize in der Regel bereits so gesetzt sind, dass 
das betriebliche Interesse mit dem subjektiven Interesse zu-
sammenfällt, handelt es sich empirisch um einen Ausnahme-
fall, für den es allerdings Beispiele gibt. 

Ich halte fest: Die Hauptpflichten des Auszubildenden tra-
gen seinem eigenen Interesse Rechnung, nicht wie sonst in 
Verträgen üblich den Interessen des Vertragspartners. Er ver-
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pflichtet sich zur Mehrung des eigenen Humankapitals. Es 
besteht die in ökonomischer Sicht bemerkenswerte Rechts-
pflicht, das eigene Interesse zu verfolgen. 

3.2 Die Pflichten des Ausbildenden 
Die Pflichten des Ausbildenden dienen insbesondere 

der Erreichung des Ausbildungszwecks. ökonomisch gese-
hen handelt es sich um eine Pflicht zur Mitwirkung am Auf-
bau des Humankapitals des Auszubildenden. Die Ausbil-
dungspflicht ist durch die Ausbildungsordnung wohl defi-
niert, ihre Erfüllung ist durch den Ausbildungsnachweis gut 
dokumentiert. Diese Pflicht ist noch nicht bereits dann erfüllt, 
wenn der Auszubildende die Abschlussprüfung bestanden 
hat. Der Auszubildende kann die Prüfung trotz fehlender 
Fertigkeiten und Kenntnisse bestanden haben. Daher kann 
ein Auszubildender noch nach bestandener Abschlussprü-
fung gegebenenfalls Schadenersatz von seinem Ausbil-
dungsbetrieb verlangen, wenn er Ausbildungsinhalte infolge 
mangelhafter Ausbildung nachträglich erwirbt. 

Die weiteren Pflichten dienen dem Schutz vor per-
sönlichen Gefährdungen verschiedenster Art (körperlich, 
sittlich, gesundheitlich) sowie dem Schutz vor Ausbeutung. 
Das mit dem Ausbildungsvertrag begründete berufspädago-
gische Verhältnis wird dadurch um weitere pädagogische, 
nunmehr fürsorgliche, Elemente erweitert. 

Wie ist die Hauptpflicht des Ausbildenden ökonomisch 
zu bewerten? 

(1) Die Pflichten des Ausbildenden tragen also, wie es 
für private Verträge typisch ist, den Interessen des Vertrags-
partners Rechnung. 

(2) Die auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes 
erlassenen Ausbildungsordnungen sollen eine bundesweit 
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einheitliche Berufsausbildung gewährleisten, so dass es für 
die Auszubildenden im Hinblick auf die Ausbildungsziele 
und -inhalte unerheblich ist, mit welchem Ausbildenden sie 
einen Berufsausbildungsvertrag schließen. Ausbildungsord-
nungen verleihen der Berufsausbildung diesbezüglich die 
Eigenschaft eines Suchgutes, über dessen relevante Eigen-
schaften man sich vor Vertragsschluss - zum Beispiel im 
Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes - prinzipiell 
vollständig informieren kann. In der Anleitung dieses Such-
prozesses sieht auch der Berufswahlunterricht seine Haupt-
aufgabe. Die Ausbildungsordnungen entschärfen damit das 
Problem der Wahl des Vertragspartners für die Auszubilden-
den. 

Bislang wurde aber vernachlässigt, dass es aus der 
Sicht der Auszubildenden einen Unterschied macht, wie der 
Vertragspartner seiner Hauptpflicht nachkommt, das heißt 
wie er den Prozess der Vermittlung der beruflichen Fertig-
keiten und Kenntnisse gestaltet: Kann er diese gut vermit-
teln? Nimmt er sich genügend Zeit? Ist er geduldig? Tole-
riert er Fehler? Mit anderen Worten: Für Auszubildende ist 
es bedeutsam, wie es um die fachlichen, die didaktischen 
und die pädagogischen Fähigkeiten des Ausbilders bestellt 
ist. Diese Qualitäten des Vertragspartners sind jedoch nicht 
Vertragsgegenstand. Diesbezüglich ist der Ausbildungsver-
trag unvollständig. Diese Qualitäten können vor Vertrags-
schluss nicht ermittelt werden. Sie haben den Charakter ei-
nes Erfahrungsgutes. Angesichts dieser Qualitätsunsicher-
heit ist mit Qualitätsenttäuschungen zu rechnen (vgl. dazu 
das Schaubild auf der nächsten Seite). 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) kennt mit § 20 zwar 
qualitative Anforderungen an die Person des Ausbildenden 
und die Person des Ausbilders, doch hat die Bildungspolitik 
jüngst die Aussetzung der Ausbildereignungsverordnung für 
fünf Jahre beschlossen. 
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§ 20 BBIG: Persönliche und fachliche Eignung 

Auszubildende darf nur einstellen, wer persönlich geeignet 
ist. Auszubildende darf nur ausbilden, wer persönlich und 
fachlich geeignet ist. 

(2) ... 

(3) Fachlich nicht geeignet ist, wer 

1. die erforderlichen beruflic~en Fertigkeiten und Kenntnisse 
oder 

2. die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen 
Kenntnisse nicht besitzt. 
(4) ... 

Der Besitz der .erforderlichen berufs- und arbeitspädago-
gischen Kenntnisse" ist also vorübergehend nicht mehr er-
forderlich. Die Presse frohlockt über diesen Abbau bürokrati-
scher Hürden: .Jetzt dürfen Betriebe, unabhängig von Meis-
terbriefen oder bestandenen Ausbildungsprüfungen, Lehrlin-
ge einstellen". Wird der Verzicht auf diesen berufspädagogi-
schen Qualitätsstandard die erhofften Ausbildungskapazitä-
ten bringen? Ich lege im Folgenden meine Zweifel dar. 

4. Folgen der Qualitatsunsicherheit auf dem Ausbil-
dungsmarkt 

Qualitätsunsicherheit und Qualitätsprobleme im Be-
rufsausbildungsverhältnis stellen sich wie gesehen bei je-
dem Vertragsabschluss. In der Makroperspektive ist es aber 
von Interesse, ob es in der Aggregation aller Ausbildungs-
verhältnisse zu Entwicklungen kommen kann, die den Aus-
bildungsmarkt insgesamt beeinträchtigen. 
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Im Folgenden wird auf zwei Entwicklungen eingegan-
gen: 

(1) die vorzeitige Auflösung von Ausbildungsverträgen, 
(2) die sinkende Ausbildungsbereitschaft. 

4.1 Vorzeitige Auflösung von Ausbildungsverträgen 
Als empirischer Indikator für die Bedeutung von Quali-

tätsunsicherheit auf dem Ausbildungsmarkt kommt die 
Zahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge in Be-
tracht. Eine Vertragsauflösung kann als Korrektur einer 
vorgängigen Vertragsschließung verstanden werden, die 
sich aufgrund des Erfahrungsgutcharakters der dualen Be-
rufsausbildung erst während der Vertragslaufzeit als er-
wartungsenttäuschend herausgestellt hat. Die Berufsbil-
dungsstatistik weist die Zahl der vorzeitigen Vertragsauflö-
sungen aus (vgl. das Schaubild auf der nächsten Seite). 

Die Zahl der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge 
bewegte sich nach starkem Anstieg in den achtziger Jah-
ren zuletzt in einem Bereich zwischen 20 und 25 % - ge-
messen am Durchschnitt der neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge der letzten drei Ausbildungsjahre. Etwa je-
der fünfte, in manchen Jahren jeder vierte Berufsausbil-
dungsvertrag wird vorzeitig aufgelöst, in manchen Berufen 
trifft dies gar für jeden zweiten Ausbildungsvertrag zu. 

Eine Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung unter 
Jugendlichen, deren Ausbildungsvertrag im Ausbildungs-
jahr 2001/ 2002 gelöst wurde, brachte die Gründe für den 
Ausbildungsabbruch zu Tage, sofern dieser vom Auszubil-
denden ausging: Bei 70 % lagen die Gründe in der betrieb-
lichen Sphäre. Ich beschränke mich auf die Qualitätsgrün-
de. Es dominierten mit 60 % der Nennungen Konflikte mit 
Ausbildern oder Betriebsinhabern, 43 % der Ausbildungs-
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Vorzeitig geloste Ausblldungsvertnlge 1978-2001 

(alle Ausblldungsberelche, alte L.lnder) 

Jahr Alle Bereiche 
In % der neu ab-

alte L.lnder geschlossenen 
Ausbildungsver-

trage 

1978 68.657 
1979 81.412 
1aRn Q? .40? 

1981 96.422 
1982 90.517 
1983 92.483 
1984 98.728 
1985 103.890 
1986 110.220 15 5 
1988 123.935 18 9 
1990 134.007 23 4 
1992 131 .624 251 
1993 124.414 24 8 
1994 119.509 25 2 
1995 115.205 25 0 
1996 103.410 22 7 
1997 94.819 20 2 
1998 100 071 20 7 
1999 108.732 21 7 
2000 118.976 23 4 
2001 118.624 23,3 

Quellen: Berufsbildungsbericht 2003. Hg. v. Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, Bonn 2003, S. 148 (sowie 
BBB 2002, S. 108; 1999, S. 69; 1998, S. 60; 1997, S. 57; 
1994, S. 73, 1992, S. 37). 
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abbrecher klagten über die schlechte Vermittlung von Aus-
bildungsinhalten und 26 % kündigten wegen ausbildungs-
fremder Tätigkeiten. 

Betriebliche Gründe (Auswahl) 

Konflikte mit Ausbildern, 
Meister, Chef 

mangelnde Vermittlung 
der Ausbildungsinhalte 

ausbil dungsfremde 
Tätigkeit 

Konflikte mit 
Facharbeitern, Gesellen 

-• 

60 o/c 

43 o/c 

26 Of« 

23 Of« 

Gründe der Auszubildenden für die vorzeitige Vertragsauflö-
sung. Quelle: Berufsbildungsbericht 2003. Hg. v. Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung. Bonn 2003 

Ich frage nun: Zu welchem Zeitpunkt wird ein solcher Quali-
tätsirrtum durch Vertragsauflösung korrigiert? 

Sofern ein Auszubildender feststellt, dass er sich bei 
Vertragsabschluss im Irrtum über die Qualitätseigenschaf-
ten der gebotenen Berufsausbildung befunden hat und so-
fern er diese subjektiv empfundenen Mängel dem Vertrags-
partner zurechnet, muss er in der Probezeit kündigen, wenn 
er sich einen besseren Vertragspartner für den Erwerb des-
selben Gutes suchen möchte. Der Wechsel des Ausbil-
dungsbetriebes ohne Wechsel des Ausbildungsberufes ist 
nach der Probezeit kein anerkannter Kündigungsgrund. 

17 



Aber auch Ausbildende lösen Verträge aufgrund ent-
täuschter Erwartungen auf. Sofern sie sich über die Qualität 
ihrer Auszubildenden geirrt haben, können sie diesen Irrtum 
nach der Probezeit nur unter sehr restriktiven Bedingungen 
korrigieren, sie sind schheßlich Pädagogen. Daher stehen 
sie unter einem zeitlichen Druck, wenn sie aufgrund erster 
Erfahrungen mit den Qualitäten ihrer Auszubildenden eine 
Vertragsauflösung in Erwägung ziehen, um sich vor den 
.drohenden" pädagogischen Folgen zu schützen. 

Beide Seiten haben also ein Interesse daran, ihre Irrtü-
mer schnell zu korrigieren. Je weiter das Berufsausbildungs-
verhältnis voranschreitet, umso eher wird der Vertrag trotz 
Qualitätsirrtums erfüllt. Die Berufsbildungsstatistik zeigt, 
dass das Verhalten der Akteure diesen Rahmenbedingun-
gen und Anreizen exakt folgt. Sie zeichnet nicht nur für 
2001 , sondern geradezu konstant folgendes Bild: Auf das 
erste Ausbildungsjahr entfällt etwa die Hälfte aller vorzeiti-
gen Vertragsauflösungen, davon wiederum die Hälfte auf 
die Probezeit. Qualitätsirrtümer werden also überwiegend 
schnell erkannt und korrigiert, aufgrund des Erfahrungsgut-
charakters der relevanten Eigenschaften des Berufsausbil-
dungsverhältnisses aber eben notwendigerweise erst nach 
Vertragsabschluss (vgl dazu das Schaubild auf der nächs-
ten Seite). 

Ich halte fest: Der Erfahrungsgutcharakter der dualen 
Berufsausbildung manifestiert sich in aller Deutlichkeit in der 
hohen Zahl und im Zeitverlauf der vorzeitigen Vertragsauflö-
sungen. Mangelnde Qualität sowohl der Auszubildenden als 
auch der Ausbildenden oder Ausbilder führt zu steigender 
Quantität - allerdings bei den Ausbildungsabbrüchen und 
nicht beim Ausbildungsangebot. 
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1. Ausbil- davon 2. Auabil- 3. Ausbll• 4. Ausbil-
dungajahr in der Pro- dungsjahr dungsjahr dungsjahr 

bezeit 

1993 50 % 25 % 28 % 13 % 3 % 

1994 57 % 25 % 25 % 15 % 9 % 

1995 46% k. A. 28 % 17 % 9 % 

1996 48 % 25 % 32 % 19 % 2 % 

1997 47 % 25 % 32 % 19 % 2 % 

1999 49 % 25% 31 % 18 % 2 % 

2000 48 % 32 % 32 % 18 % 2 % 

2001 51 % 26% 30 % 17 % 2 % 

Ausbildungsabbruch (1993-2001) nach Ausbildungsjahren. 
Quellen: Berufsbildungsberichte der Jahre 1995-2003 

4.2 Sinkende Ausbildungsbereitschaft 
Die Informationsasymmetrien auf dem Ausbildungsmarkt 

und die Gestalt des Berufsausbildungsvertrages legen die 
Prüfung nahe, ob es zu einer Entwicklung kommen könnte, 
die der Ökonom »adverse Selektion« nennt. Es handelt um 
einen Prozess der Negativauslese, der eintreten kann, wenn 
sich die Anbieter überdurchschnittlicher Qualität auf dem 
Markt benachteiligt sehen und daher den Markt verlassen. 

Einen solchen Prozess der adversen Selektion hat Aker-
lof am Beispiel des Gebrauchtwagenmarktes modelliert. Trotz 
der Aufbietung von Informationskosten sei es einem Nachfra-
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ger nicht möglich, vor der Transaktion sämtliche Gutseigen-
schaften hinreichend sicher zu ermitteln. Daher bilde sich 
ein Marktpreis, der sich an der durchschnittlichen und eben 
nicht an der individuellen Qualität der angebotenen Ge-
brauchtwagen orientiere. Dies sei jedoch für einen Eigentü-
mer eines Wagens mit überdurchschnittlicher Qualität, die 
nur er und nicht der Nachfrager kennt, ein Anreiz.den Markt 
dadurch zu verlassen, dass er den Wagen bis zum Ende der 
Nutzungszeit fährt oder bis dieser eine unterdurch-
schnittliche Qualität hat. In der Folge sinke die Qualität der 
angebotenen Gebrauchtwagen, bis schließlich nur noch 
.Zitronen· angeboten würden. 

Bei ungleicher Verfügbarkeit von diskriminierenden 
Qualitätsinformationen zwischen Anbietern und Nachfragern 
besteht mithin die Tendenz, dass schlechte Qualität gute 
Qualität aus dem Markt verdrängt. Alle Autobesitzer unter 
uns wissen, wie schwierig der Gebrauchtwagenmarkt für 
Käufer und Verkäufer ist. 

Vom Gebrauchtwagenmarkt zurück zum Ausbildungs-
markt. Es ware empirisch zu prüfen, welche betrieblichen 
Ausbildungsangebote in den vergangenen Jahren vom 
Markt genommen und welche neu auf den Markt gebracht 
wurden Sodann wäre zu evaluieren, ob es dabei zu einer 
Qualitätsverschlechterung gekommen ist. 

Im Bundesinstitut für Berufsbildung ging man Anfang 
der 1990er Jahre davon aus, dass weniger geeignete Aus-
bildungsbetriebe längerfristig aus dem Ausbildungs-
geschehen ausscheiden werden. Die verbleibenden würden 
aber um der Nachwuchssicherung willen größere Anstren-
gungen unternehmen, die Jugendlichen zu einem erfolgrei-
chen Abschluss zu führen. Da die Nettokosten der Be-
rufsausbildung Jedoch um so höher ausfallen, je besser die 
Qualität der Ausbildung ist - anderenfalls gäbe es Qualität 
zum Nulltarif -, beziehungsweise da Nettoerträge um so 
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leichter zu erzielen sind, je mehr die Ausbildungszeit als Ar-
beitszeit genutzt wird, dürfte das Gegenteil der Fall sein, wenn 
betrieblicherseits das Kostendenken dominiert. Und wer wollte 
das heutzutage noch bestreiten? Dann verlassen jedoch gera-
de die Qualitätsanbieter den Ausbildungsmarkt. Mit dem 
Rückzug guter Ausbildungsqualitäten vom Markt wächst die 
Chance schlechter Ausbildungsbetriebe auf einen Vertragsab-
schluss. Ich erinnere daran: Die Bildungspolitik fordert Betrie-
be ohne Ausbildungserfahrung und ohne Personal mit forma-
ler Ausbildereignung derzeit offensiv zum Markteintritt auf. 

Dieselbe Untersuchung ist für die Bewerber um Ausbil-
dungsplätze vorzunehmen. Zu untersuchen wäre, ob Schulab-
gänger mit guten Qualifikationen zunehmend weniger für eine 
duale Berufsausbildung rekrutiert werden können, weil diese 
Alternativen präferieren, die zum Beispiel ein höheres Le-
benszeiteinkommen oder den Zugang zu interessanteren be-
ruflichen Tätigkeiten versprechen. Dann verbliebe als Rekru-
tierungspotential für eine duale Berufsausbildung die Gruppe 
der vergleichsweise schlecht qualifizierten Schulabgänger, mit 
denen gute Qualitäten nicht in einen Topf geworfen werden 
möchten, weshalb sie dem Markt zunehmend fern bleiben. 
Die wiederholt vorgebrachten Klagen der Ausbildungsbetriebe 
über mangelnde Eingangsqualifikationen sind ein Indiz dafür. 
15 bis 20 % der Schulabgänger gelten den Betrieben als nicht 
ausbildungsfähig. Ich zitiere aus arbeitgebernahen Kreisen: 
"Mehr und mehr Bewerbern fehlt das notwendige Rüstzeug 
für die Berufsausbildung - es hapert am Lesen, Schreiben 
und Rechnen·. Diese Einschätzungen sind - berechtigt oder 
nicht - handlungsleitend für das quantitative Ausbildungsan-
gebot. 

Weil die Kosten der Berufsausbildung um so geringer 
sind, je höher die Eingangsqualifikation der Auszubildenden 
ist - bereits mitgebrachte Qualifikationen müssen nicht mehr 
eigens vermittelt werden - . hat dieses - gewiss zum Ritual 
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gewordene - Jammern einen nachvollziehbaren Bezugs-
punkt. 

Daher möchte ich Ihnen noch eine Stimme aus dem 
Arbeitgeberverband zumuten: .Die Studien PISA und TIMSS 
haben bestätigt, was Unternehmen schon seit vielen Jahren 
massiv beklagen. Um die schulische Bildung und die Ausbil-
dungsreife der Jugendlichen in Deutschland ist es schlecht 
bestellt. ... Wenn der Ausgleich auf dem Lehrstellenmarkt 
nicht ganz gelingt, dann sind. daran nicht nur fehlende Lehr-
stellen schuld. In vielen Wirtschaftsbereichen können ange-
botene Ausbildungsstellen nicht besetzt werden, weil qualifi-
zierte Bewerber fehlen. Die Kompensation schulischer Bil-
dungsdefizite bindet betriebliche Kräfte und belastet die 
Ausbildungsbereitschaft und -fähigkeit der Unternehmen 
zusätzlich" - so die Zusammenfassung einer Umfrage der 
Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände vom Septem-
ber 2002. 

Wenn also TIMMS und PISA deutschen Schülern nur 
Mittelmaß bescheinigen, dann ist es verständlich, dass Aus-
bildende nur ungern auf ihre Kosten schulische Defizite, die 
noch aus der Sekundarstufe I resultieren, im Rahmen des 
Berufsausbildungsverhältnisses ausgleichen. 

Ich halte als Resultat der Auseinandersetzung mit den 
Folgen der Qualitätsunsicherheit auf dem Ausbildungsmarkt 
fest: 

Die Entwicklung läuft augenscheinlich darauf hinaus, 
dass auf dem Ausbildungsmarkt vermehrt schlechte Qualität 
auf schlechte Qualität trifft. Dies ist das von mir so genannte 
doppelte Qualitätsproblem des Berufsausbildungsvertrages. 
Etwas salopp formuliert· PISA-evaluierte Schüler treffen auf 
berufspädagog1sch unqualifizierte Ausbilder Ist diese päda-
gogisch beklagenswerte Konstellation auf dem Ausbildungs-
markt ökonomisch zukunftsfähig? Wohl kaum! 
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Angesichts der bundesweit einheitlichen Ausbildungs-
standards in der dualen Berufsausbildung können Unterneh-
men ihre Anforderungen an die Qualität der Schulabgänger 
gar nicht beliebig senken, weil dies den Misserfolg in der 
Abschlussprüfung provoziert, dessen Folgen sie selbst mit-
zutragen haben. 

Pädagogisch verantwortungsvollen Ausbildungsbetrie-
ben bleiben bei mangelnder Qualität der Bewerber nur zwei 
Möglichkeiten: 1. Sie verzichten auf die Ausbildung ungeeig-
neter Bewerber. 2. Sie gleichen schulische Defizite durch 
vermehrte Humankapitalinvestitionen aus. Das aber erfor-
dert berufspädagogisch gut qualifizierte Ausbilder. Es erhöht 
aber auch die Nettokosten der Ausbildung und verschlech-
tert damit die eigene Wettbewerbsposition. Beide Strategien 
führen im Resultat zu der allseits beklagten Angebotslücke. 

Ich schlussfolgere im Hinblick auf meine Ausgangsfra-
ge: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Senken von 
Qualitätsstandards das Marktungleichgewicht überwinden 
könnte. Im Gegenteil: Theoretische Überlegungen und em-
pirische Trends zeigen, dass sinkende Qualität das Problem 
eher noch verschärfen dürfte. Kann denn umgekehrt mehr 
Qualität dazu beitragen, das zweifellos dringliche bildungs-
ökonomische Problem zu lösen? Eine lohnenswerte Frage 
für die weitere Forschung, wie ich meine. In Umfragen ha-
ben 60 % der Betriebe diese Frage mit „Ja" beantwortet. 
Qualität und Quantität müssen demnach dringend ein neues 
Verhältnis zueinander finden. 
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